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Eine zunehmende Anzahl von Verkehrs-
unternehmen wird im nächsten Jahrzehnt 
Programme zur Erneuerung ihrer siche-
rungstechnischen Anlagen (BOStrab: Zugsi-
cherungsanlagen) umsetzen. Diese umfas-
senden Erneuerungsprogramme sollen die 
Systemtechnik der Verkehrsunternehmen 
zukunftssicher aufstellen. Oftmals sind 
mit den Ersatzinvestitionen auch berech-
tigte Hoffnungen auf eine Steigerung der 
Kapazität und der Qualität der Betriebs-
abwicklung verbunden. Diese Effekte in 
der Praxis tatsächlich zu heben, erfordert 
die Abkehr von konventionellen Systemen 
des Fahrens im festen Raumabstand hin zu 
funkbasierten Systemen, die das Fahren im 
wandernden Raumabstand unterstützen. 
Dieser technologische Wandel ist für die 
Verkehrsunternehmen ein umfassender 
Veränderungsprozess, der sich vor allem 
auch in einem fortgeschriebenen betriebli-
chen Regelwerk äußert.

Der Betrieb von Straßenbahnen wird durch 
die Bau- und Betriebsordnung der Straßen-
bahnen (BOStrab) [1] geregelt. Die BOStrab 
konkretisiert die für den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr insgesamt gültigen Regeln 
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 
für das Verkehrsmittel Straßenbahn [2]. Dienst-
anweisungen legen fest, wie die Vorgaben der 
BOStrab im jeweiligen Verkehrsunternehmen 
umzusetzen sind [3]. Nachfolgend werden 
zunächst die grundlegenden Prinzipien be-
schrieben, die der Erstellung des betrieblichen 
Regelwerks für eine exemplarische fahrerlose 

Linie zugrunde liegen. Es schließt sich eine 
Darstellung der gewählten Vorgehensweise 
mit den Meilensteinen und Aufgaben an, die 
sich in die Logik eines sicherungstechnischen 
Ausrüstungsprojekts einfügt. Abschließend 
erfolgt eine Darstellung der Rollen und Verant-
wortlichkeiten in Bezug auf die Erstellung der 
betrieblichen Regelungen.

Prinzipien der Fortentwicklung  
betrieblicher Regelwerke in  
einem Erneuerungsprojekt
Die Erstellung der betrieblichen Regelwerke 
für eine fahrerlose U-Bahn-Linie orientiert sich 
beispielsweise an mehreren grundlegenden 
Prinzipien.

Prinzip 1: Frühzeitiger Beginn  
der projektbegleitenden Ausarbeitung 
des betrieblichen Regelwerks
Dieses Prinzip ist wichtig, da die systemtechni-
sche Ausprägung einer fahrerlosen U-Bahn-Li-
nie und die betrieblichen Regeln wechselseitig 
aufeinander bezogen sind. Die gegenseitigen 
Bezüge stellen sich wie folgt dar:

Auswirkungen des (bestehenden)  
betrieblichen Regelwerks auf den 
 (zu wählenden) technischen Entwurf 
Die bestehenden oder gewünschten be-
trieblichen Regelungen sind Ausdruck der 
Anforderungen des jeweiligen Verkehrsun-
ternehmens. Diese Anforderungen wirken 
sich auf Details der vom Hersteller gewählten 
technischen Lösung aus. Gerade in der Phase 
der Pflichtenhefterstellung ist es daher we-
sentlich, dass Hersteller und Betreiber hier 
eng und partnerschaftlich zusammenarbei-
ten (Abb. 1).

Auswirkungen des (zu wählenden)  
technischen Entwurfs auf das (bestehende) 
betriebliche Regelwerk 
Die vom Hersteller gewählten technischen 
Lösungen beeinflussen die betrieblichen Re-
gelungen des Verkehrsunternehmens für die 
Betriebsabwicklung auf der fahrerlosen Linie – 
insbesondere auch deshalb, weil die Durchfüh-
rung eines unbegleiteten fahrerlosen Betriebs 
für den jeweiligen Betreiber oftmals neu ist. In 
der Phase der Pflichtenhefterstellung ist die 
Grobarchitektur bereits zum Großteil festge-
legt und gilt daher als Randbedingung für alle 
weiteren Entwurfsschritte im Projekt (Abb. 1). 
Im weiteren Verlauf des Projekts resultieren zu 
berücksichtigende Anwendungsbedingungen 
aus dem Validierungsbericht [4] sowie aus den 
im technischen Sicherheitsbericht des Sicher-
heitsnachweises definierten sicherheitsbe-
zogenen Anwendungsbedingungen [5], die 
einer unabhängigen Sicherheitsbewertung [6] 
unterworfen werden.

Prinzip 2: Einbindung aller beteiligten 
Interessengruppen in den Erstellungs-
prozess des betrieblichen Regelwerks
Hierbei werden die verschiedenen Interessen-
gruppen frühzeitig identifiziert und ihre Rolle 
und Mitwirkung bei der Erstellung des betrieb-
lichen Regelwerks festgelegt. Außerdem wird 
festgelegt, welche Zielgruppen im betriebli-
chen Regelwerk angesprochen werden müs-
sen (z. B. Instandhaltungspersonal, Fahrdienst-
leiter (Fdl), Fahrpersonal).
Die Planung und der Betrieb einer fahrerlo-
sen U-Bahn-Linie erfordern das reibungslose 
und aufeinander abgestimmte Zusammen-
wirken verschiedener interner Funktionen des 
Verkehrsunternehmens. Daher wird für die 
Erstellung des betrieblichen Regelwerks eine 
interne Arbeitsgruppe unter Leitung eines 
Koordinierenden des Verkehrsunternehmens 
einberufen, die sich unter anderem aus Fahr-
personal, Fdl sowie Instandhaltungspersonal 
für Fahrzeuge (Fz) und Streckeneinrichtun-
gen zusammensetzt. Diese interdisziplinäre 
Zusammenstellung der Arbeitsgruppe stellt 
sicher, dass das betriebliche Regelwerk im 
Konsens verschiedener Unternehmensberei-
che erstellt wird und damit im Projektverlauf 
auf eine höhere Akzeptanz stößt.
Planung und Vorbereitung des Betriebs einer 
fahrerlosen U-Bahn-Linie erfordern darüber 
hinaus auch das aufeinander abgestimmte 

Entwicklung von Regelwerken für  
den automatisierten Betrieb

Abb. 1: Wechselseitige Beziehung zwischen betrieblichem Regelwerk und Entwurfsentscheidungen

Aufbruch in die digitale Zukunft des Nahverkehrs – Erfolgsfaktoren für  
die Fortschreibung betrieblicher Regelwerke
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Zusammenwirken verschiedener Funktionen 
des Herstellers der sicherungstechnischen Ein-
richtungen (z. B. Teilsystemverantwortliche) 
sowie des Fahrzeugherstellers. Zudem müssen 
weitere externe Interessengruppen mit in den 
Prozess eingebunden werden. Dies ist beispiels-
weise die Technische Aufsichtsbehörde sowie 
Vertreter von Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wie Polizei und 
Feuerwehr. Abb. 2 stellt den kollaborativen An-
satz der Ausarbeitung des betrieblichen Regel-
werks dar.

Prinzip 3: Anlehnung an bewährte  
Regelungen (evolutionärer Ansatz)
Die Verkehrsunternehmen betreiben in der 
Regel seit mehreren Jahrzehnten umfassen-
de Verkehrssysteme. Dadurch verfügen sie 
zumindest für den Automatisierungsgrad  1 
(NTO, non-automated train operation) über 
ein umfassendes und in der Praxis bewährtes 
Regelwerk. Ggf. wird dieses Regelwerk um ei-
nen halbautomatischen Betrieb im Automa-
tisierungsgrad  2 (STO, semi-automated train 
operation) ergänzt und fortgeschrieben und 
muss letztlich auf den Automatisierungsgrad 4 
(UTO, unattended train operation) angepasst 
werden (Abb. 2). Dieser evolutionäre Ansatz 
birgt zwei Vorteile:

 � Das Verkehrsunternehmen verfügt bereits 
über eine lange Erfahrung im Betrieb eines 
U-Bahn-Systems. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass hier alle Details des Regelbetriebs 
vollumfänglich beschrieben sind (Vollstän-
digkeit des zu erstellenden Regelwerks). 
Gleiches gilt für eine angemessene Beschrei-
bung des Betriebs auf der Rückfallebene 
nach relevanten Störfällen („so viel wie nötig, 
so wenig wie möglich“).
 � Die Weiterentwicklung des Regelwerks stellt 
die Akzeptanz innerhalb des Verkehrsunter-
nehmens sicher. Außerdem können sich im 
Rahmen der Schulung die Teilnehmenden, 
die ggf. schon vorher in anderen Unterneh-
mensbereichen des Verkehrsunternehmens 
aktiv waren, schneller mit den neuen / er-
gänzten / geänderten Regeln vertraut ma-
chen, da diese im Grundsatz bereits bekann-
ten Regelungen nicht widersprechen.

Grundlegender Ablauf der  
Regelwerks erstellung im  
Erneuerungsprojekt
Die Erstellung des betrieblichen Regelwerks 
für die fahrerlose U-Bahn-Linie erfolgt in meh-
reren aufeinander aufbauenden Phasen. Jede 
Phase schließt mit einem definierten Quali-
tätsprüfpunkt ab.

Phase 1
Die Auswirkungen der neuen Systemanfor-
derungen auf die bestehenden betrieblichen 
Regeln und Vorschriften werden bewertet. Das 
Ergebnis dieser Phase ist eine erste Version der 
neuen Betriebsvorschriften und -verfahren zu-
sammen mit einer Liste offener Punkte, die von 

einer gemeinsamen Arbeitsgruppe des Betrei-
bers und des Herstellers des Zugsicherungs-
systems behandelt werden müssen.

Phase 2
In der zweiten Phase implementiert der 
Hersteller die neue Systemlösung und führt 
Testaktivitäten im Labor durch. In der Regel 
kommt der Kunde in die Räumlichkeiten des 
Herstellers, um sich ein Bild von den erziel-
ten Fortschritten zu machen. Dies wird als 
Factory Acceptance Test (FAT) bezeichnet. 
Während des FAT läuft das System in einer 
simulierten Umgebung, in der eine ers-
te Version der Betriebsleitstelle in Betrieb 
ist. Dieser Aufbau kann zur Validierung der 
ersten Version der Betriebsvorschriften und 
-verfahren verwendet werden. Das Ergebnis 
ist eine zweite Version der neuen Betriebs-
vorschriften und -verfahren zusammen mit 
einer aktualisierten Liste der offenen Punkte.

Phase 3
Bei typischen sicherungstechnischen Projek-
ten wird der Betreiber höchstwahrscheinlich 
Schulungseinrichtungen für das Personal der 
Betriebsleitzentrale [7] und für die Fahrer [8] 
bestellen. Beide Einrichtungen werden zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt betriebsbereit sein. 
Während der Schulungen werden die Fahrer 
und das Personal der Betriebsleitzentrale mit 
dem neuen System sowie mit den neuen Be-
triebsregeln und -verfahren vertraut gemacht. 
Dies ist eine gute Gelegenheit, die neuen Be-
triebsvorschriften weiter zu validieren. Das 
Ergebnis ist eine dritte Version der Betriebsvor-
schriften und -verfahren zusammen mit einer 
aktualisierten Liste der offenen Punkte.

Phase 4
Für die Durchführung von Integrationstests 
wird eine Teststrecke eingerichtet. Das Perso-
nal des Betreibers wird auf der Teststrecke zum 

ersten Mal mit dem neuen Zugsicherungssys-
tem interagieren. Dies ist der erste Schritt von 
einer simulierten Umgebung zu realen „physi-
schen“ Anlagen. Dies ist besonders wichtig für 
Betriebsvorschriften und -verfahren zu War-
tungsaspekten. Aus diesem Grund bieten die 
Tests auf der Teststrecke weitere Möglichkei-
ten für die Validierung des neuen Regelwerks. 
Ergebnisse sind eine vierte Version der Be-
triebsvorschriften und -verfahren sowie eine 
aktualisierte Liste der offenen Punkte.

Phase 5
Das neue Zugsicherungssystem wird um-
fassenden Testaktivitäten in der realen Be-
triebsumgebung unterzogen. Das Personal 
des Betreibers, sowohl an Bord der Züge 
als auch in der Betriebsleitzentrale, wird 
diese Aktivitäten gemeinsam durchführen. 
Eventuell fehlende Regelungen, Fehler oder 
missverständliche Formulierungen können 
so erkannt und behoben werden. Dies ist die 
letzte Chance, das Regelwerk zu validieren, 
bevor das System in den Echtbetrieb geht. 
Das Ergebnis dieser Phase ist der fünfte (und 
letzte) Satz von Betriebsvorschriften und 
-verfahren. Offene Fragen werden an die Be-
triebsphase weitergeleitet und müssen im 
Rahmen der regelmäßigen Aktualisierungen 
des Regelwerks durch den Betreiber behan-
delt werden.
Für die Arbeiten in jeder der oben genann-
ten Phasen müssen die Aufgaben klar zuge-
wiesen werden. Dies kann durch Matrizen 
erreicht werden, aus denen hervorgeht, 
wer verantwortlich ist, wer rechenschafts-
pflichtig ist, wer unterstützend tätig ist und 
wer informiert werden muss (RACI-Matrix). 
Wenn dies zu einem frühen Zeitpunkt in 
einem Projekt vereinbart wird, verläuft die 
Aktualisierung der Betriebsvorschriften und 
-verfahren reibungslos, und der Erfolg des 
Projekts ist sichergestellt.

Abb. 2: Partnerschaftliche Zusammenarbeit verschiedener Beteiligter in der Fortentwicklung 
des bestehenden betrieblichen Regelwerks
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Rollen und Verantwortlichkeiten  
der Regelwerkserstellung  
im Erneuerungsprojekt
An der Erstellung der betrieblichen Regeln 
im Projekt der Ertüchtigung einer Linie für 
den unbegleiteten fahrerlosen Betrieb wirken 
verschiedene Rollen mit. Die Mitwirkenden re-
präsentieren dabei jeweils die verschiedenen 
Interessengruppen.

Interne Stakeholder  
des Verkehrsunternehmens
An der Ausarbeitung des Regelwerks zu betei-
ligende interne Stakeholder des Verkehrsun-
ternehmens und ihre Aufgaben:

Koordinator des Verkehrsunternehmens
Koordiniert die Betreiberaktivitäten in Bezug 
auf die Anpassung des betrieblichen Regel-
werks, stimmt die Umsetzung der zu regeln-
den Sachverhalte mit den Fachbereichen 
des Betreibers ab, koordiniert die Freigabe 
des Regelwerks durch den Betriebsleiter des 
Verkehrsunternehmens, stimmt sich mit den 
verschiedenen internen Fachbereichen des 
Verkehrsunternehmens ab, kommuniziert die 

Abstimmungsergebnisse termingerecht an 
den Hersteller.

Fachbereiche des Verkehrsunternehmens
An der Einführung des fahrerlosen Betriebs 
sind viele unterschiedliche Funktionen 
im Unternehmen beteiligt (Sicherungs-
technik, Fz, Betrieb, Infrastruktur etc.). Die 
Bedürfnisse der Fachbereiche werden im 
Rahmen der Koordination aufgegriffen und 
fließen in die Weiterentwicklung des Regel-
werks ein.

Betriebsleiter
Das Verkehrsunternehmen hat einen Betriebs-
leiter zu bestellen. Diese Person ist bei allen 
Entscheidungen, die die Betriebsführung be-
einflussen, einzubeziehen; dies umfasst ins-
besondere das betriebliche Regelwerk. Au-
ßerdem gibt sie das betriebliche Regelwerk in 
letzter Instanz frei [1].

Interne Stakeholder des Herstellers
An der Ausarbeitung des Regelwerks zu be-
teiligende interne Stakeholder des Herstellers 
und ihre Aufgaben:

Koordinator des Herstellers 
Koordiniert in dieser Rolle die Herstelleraktivi-
täten in Bezug auf die Anpassung des betrieb-
lichen Regelwerks, formuliert die zu regelnden 
Sachverhalte und leitet diese zur Umsetzung 
im Regelwerk an den Koordinierenden des 
Verkehrsunternehmens weiter.

Fachbereiche der Hersteller
Überführen die Pflichtenheftanforderungen in 
ein Produktkonzept und weisen das korrekte 
funktionale Verhalten und das Verhalten des 
Systems im Fehlerfall nach. Hieraus resultieren 
sicherheitsbezogene Anwendungsregeln, die 
ggf. im betrieblichen Regelwerk berücksichtigt 
werden müssen.

Externe
An der Ausarbeitung des Regelwerks zu betei-
ligende Externe und ihre Aufgaben:

Behörden und Organisationen  
mit Sicherheitsverantwortung (BOS)
Die Organisationen nehmen öffentliche 
Aufgaben zur Gefahrenabwehr oder Scha-
densbekämpfung wahr. Hierbei handelt es 
sich beispielsweise um die Polizei und die 
Feuerwehr. Ihre Beteiligung ist insbesondere 
hinsichtlich möglicher Notfallszenarien und 
zu betrachtender Konzepte für die Fremdret-
tung relevant.

Gutachter
Die Technische Aufsichtsbehörde kann sich in 
der Wahrnehmung ihrer Sicherheitsaufsicht 
unabhängiger Sachverständiger bedienen. 
Diese werden regelmäßig über den Fortschritt 
der Erarbeitung des betrieblichen Regelwerks 
informiert. Etwaige Auflagen aus den Gutach-
ten fließen bei Bedarf in die Weiterentwick-
lung des betrieblichen Regelwerks ein.
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Abb. 3: Grundlegender Ablauf der Regelwerkserstellung im Projekt

Tab. 1: Auszug aus der tabellarischen Zuweisung von Verantwortungen zu den Rollen im Prozess der Erstellung des betrieblichen Regelwerks für 
eine fahrerlose U-Bahn-Linie
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Technische Aufsichtsbehörde (TAB)
Aufsichtsbehörde des betreffenden Bundeslandes, die den sicheren 
und ordnungsgemäßen Betrieb des Verkehrsunternehmens überwacht. 
Etwaige Anforderungen der TAB müssen im betrieblichen Regelwerk 
berücksichtigt werden.
Die Verantwortlichkeiten sind exemplarisch in der RACI-Matrix (Tab. 1) 
dargestellt. Hierfür stehen die einzelnen Buchstaben für den jeweiligen 
Grad der Einbindung der beteiligten Personen (R – Responsible; A – Ac-
countable; C – Consulted; I – Informed).

Fazit
Die Gestaltung der betrieblichen Regelwerke ist nur ein Teil eines um-
fassenden sicherungstechnischen Erneuerungsprogramms, das in der 
Regel mit einer grundlegenden Strategieentscheidung zu der verwen-
deten Technologie beginnt und in die Planung der konkreten Umset-
zung mündet. Insofern spielt für die Entwicklung des betrieblichen 
Regelwerks auch die Auswahl der Migrationsstrategie eine wesentliche 
Rolle. So erlaubt beispielsweise die Doppelausrüstung von Fz mit dem 
alten und dem neuen Zugbeeinflussungssystem eine schrittweise Er-
neuerung der sicherungstechnischen Infrastruktur. Hierbei verfügt jede 
Bauphase – im Gegensatz zu einer möglichen streckenseitigen Doppel-
ausrüstung – über ein einheitliches Betriebskonzept. Es gibt in keinem 
Streckenabschnitt einen Mischbetrieb mit verschiedenen Zugbeeinflus-
sungssystemen. Dies ist eine wesentliche Vereinfachung des betriebli-
chen Regelwerks. Neben der Migrationsstrategie kommt auch der zeit-
lichen und räumlichen Planung der Baumaßnahmen eine Bedeutung 
zu. So ist es ratsam, die Einführung des neuen Zugbeeinflussungssys-
tems zunächst in einem peripheren Streckenbereich vorzusehen. Hier 
werden noch keine dichten Fahrplantakte gefahren und mögliche Stö-
rungen im Betriebsablauf durch Probleme in der Startphase möglichst 
reduziert.  
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